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der' .Abgeordneten ~~um Nationalrat 
HABERL, KOI'iIH und Gen.~ Er. 1316/J, 
an den BundeslcEmzJ.er, betreffend Ein­
schaltung der:; RechI.:.ungshofes in Gegen­
stände der Vollziehung. 

AJl den 

Präsidenten des Nationalrates 

in Wie n 

Die Abgeo:r'dneten HiLBEHL, KOHlt{ und Genossen haben in 

dor Sitzung des N2,tionalrates vom 12.Jun::. 18.,]. unter Nr.1316/J 

an den Bundeskanzler eine scnriftliche Anfrage betreffend Ein­

schaltung des HeCfLTlUngshofes in Gegenstände der Vollz,iehung ge­

stellt, die ich wie folgt beantwol'te: 

1. 
Die anfragenden Abgeordneten verweisen in ihrer ,Anfrage 

'auf Bin Schreiben des Präsidenten des Rechnungshofes an den 
Präsidenten des NationaJ.rates, dessen Viortlaut in der ,Anfrage 
nur zum 'reile wörtlich wiedergegeben v.ird, wiewohl die Anfrage 

dann in der Folge eine Antwort dara.uf erwartet, ob verfassungs-:­

rechtliche Bedenken jener Art bestehen, wie sie im Schreiben des 

Hechnungshofpri:isidenten ausgeführt sind. Da die Abq;eordneten es 
unterlassen haben, in der Anfrage diese verfassungsrechtlichen 
Bedenken des Präsidenten des Rechnungshofes im einzelnen darzu­

legen, war es mir nur im Wege der Amtshilfe (Art. 22 B.-VG.), 
die mir der Präsident des Nationalrates bzw. der Präsident des 
Rechnungshofes berei twi 11ig gew~ihrt haben, möglich, den Inhalt 

des Schreibens des Präsidenten des Rechnungshofes an den Präsi­

denten des Nationalrates zu erfahren und die verfassungsrecht­
lichen Bedenken kennen zu lernen, die den Rechnungshof' ZlJ. seinem 

Schritt an den Nationalrat veranIaßt haben, worüber die Abge-
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ordneten eine P~twort des Bundeskanzlers erwarten.' 

Nur im Hinblick auf diem mir zuteilgewordene Amtshilfe 

war es :T:ir möglich, die Anfrage zu beantworten. 

11. 

1. Die erste F'raf~e lautet: 

"\~'arulTI vV'urde der Rec:b~"1.ungshof vor der Verabschie­

dung d.er vorstehend zitierten HegierunGsvor~ age nicht angenört?fI 

Hierauf a...rltworte· ich: 

Es trifft zu, daß 

a) Gl?r Entwu.rf eines Bundesgesetzes, mit dem Maßnahmen 

zur Verbesserung der Besitzstruktur bäuerlicher Betriebe ge­

fördert werden ( 1222 der Beilagen zu den stenogr.Prot. des 

N9..tionalrates XI. GF.), nach den mir zut;eilgewordenen Informationen 

binsichtlich seines § 6 Abs.2 und 3 dem Rechnungshof durch das 

BUJldesministcriu::1 für La.n.d- und Forstv;irtschaft vor Befassung 

der Bunde.srce;ierung nicht zugä.nf~lich gemacht wll.rde, und zwar 

des:1.alb. 'weil das B'lmdesm.inisterium für Finanzen, ausgehend von . 
dem Standpunkt df;S Hechnungshofes zU.r Regierungsvorlage eines 

3undeshausr.l.al tsgesetzes (8(,2 der Beilagi~n) insbesondere zu deren 

§§ 66 und 71.J- deI' l~'ieinung sein konnte, daß die im § 6 der erstbe­

zeicb.neten B.egierungsvorlage vorgesehenen Richtlinien vornehmlicij 

auch hCaßnalllllell der Verrechnung 1.md der Hechnunr-:s1egung nach den' 

Grundsät zen der !~vleckmäßigkeit, Wirt schaftlichkei t und I{ichtigkeit 

d\:;r GCj'barung enthalten werden. Die Erfahrungen des Rechnungs­

hofes auf diesem Gebiete in generell-abstrakter VJeise vor Er_ 

J.a~'f31J.ng der Hichtl:inie:LJ. kennen zu lernen, schien daher angesichts 

des StElJ1clp' .. alktes des Rechnungshofes zur Eegierungsvorlage eines 

BundeshaushaltsgesetzE:s und angesichts der Kompetenzen des 

ftech:nungshoft:?s laui~ der §§ 6 bis 9 des Rechnungshofgesetzes 1948 

offenbar den Intentionen des Eechnungshofes zu entsprechen. 

b) Bei deri Vorberatung'~n der Erstellung des Entwurfes 

eines Bundesvergabegesetzes hat sich der Rechnungshof auf Grund 

eines Ersuchens des Bundesl:8.:t"1z1eramtes clankenswerterweise zur Ver-

1," . 1" .ugung. gest;e .Lt und hier 'wiederhol t auf Grund seiner reichhaltigen 

:Erfahrungen auf diesem Gebiete sehr ""vertvolle Anregungen und 

VOl"schlfige gegeben. Das Bundeskanzleramt durfte anläßlich der 
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Verwertung der Äußerungen, die zu dem Entivurf eingegfu~gen waren 
und anläßlich der interministeriellen Beratung 'über die Verwertung 
der i~ußerungen in der künftigen Regierungsvorlage annehmen, daß 
die im § 3 der Regierungsvorlage (1246 der Beilagen zu den stenogr.; 
Frot. des Nat.Rat. XI. GP.) vorgesehene Anhörung des Rechnungshofes 
die IVlöglichkei t eröffnen sollte, Erfahrungen des Rechnungshofes 
aus dem GesichtspUnkt der Wirtschaftlichkeit~ Sparsamkeit und 
ZweclGnäßigkeit kennenzulernen, ohne daß dadu.cch der nachträglichen 
Prüfung des einzelnen Geschäftsfalles durch den Rechnungshof vor­
gegriffen werden soll. Auch in diesen Fällen ließ sich das BunJes­
kanzlera~t von der vom Rechnungshof zur Regierungsvorlage eines 
Bundeshaushaltsgesetzes vertretenen Auffassung und von den Be­
stimmungen der §§ 6 bis 9 des Rechnungshofgesetzes 1948 leiten. 

Im besonderen stützte sich das Bundeskanzleramt auf 
die Ausführungen in dem maßgebenden Kommentar HOENIGts liDer 

österreichische Rechnungshof", Wien 1951" S. 137, lit.a, bund· 
insbesondere c. Letztlich war für die Heranziehung des Sachver­
ständigenrates und der Erfahrungen des Reclmungshofes für das 

Vorgehen bestimmter Bundesminister auch die Bestimmung des § 28 
des Krankenanstaltengesetzes BGBl.Nr. 1/1957 beachtlich, die 
dem Präsidenten des Recbnungshofes die Funktion zuweist, den Vor­
sitzenden und Mitglieder in ein Schiedsgericht aus dem Kreis der 
rechtskundigen Beamten des Rechnungshofes namha::t zu machen. 
Dieses Krankenanstaltengesetz beruht auf einem Initiativantrag 
von Abgeordneten zum Nationalrat (vgl. 164 der Beilagen zu den 
stenogr. Prot. des Nat.Rat. VIII.GI).). Der Bericht und Antrag 
des Sozialausschusses begründet die Bestellung des Schiedsgerichts­
vorsitzenden durch den Präsidenten des Rechnungshofes daüt, "daß 
der Rechnungshof zur Gebarungskontrolle sowohl der Krankenanstalten, 
soweit sie Zuschüsse' aus öffentlichen Mitteln erhalten, als auch 
der Sozialversicherungsträger berufen ist. Der Rechnungshof . 
verfügt über die geeigneten Kräfte, die aus eigener Sachkenntnis 
heraus die Verhältnisse beider Vertragspartner zu beurteilen in 
der Lage sind.!l 

2. Die :B'rage zwej~ lautet: 
"Hat die Bundesregierung die l!'rage geprüft, ob 

gegen die Einschaltung des Rechnungshofes in Verwalttmgsmaßnahmen, 
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wie sie in den beiden Hegierungsvorlagen vorgesehen sind, ver­

fassungsrechtliche Bede~ken jener Art bestehen, wie sie im 
Schreiben des Rechnungshofpräsidenten ausgeführt sind?" 

Aus den Ausführungen der ,Antwort zu }~rage 1 geht 

hervor, daß sich die Bundesregierung bei Beschlußfass1mg über 
die gegenständigen Entwürfe als Regierungsvorlage sehr wohl die 

verfassungsrechtliche Situation des Rechnungshofes vor Augen 
gehalten hat, wievlOhl ihr die in dem Schreiben des Rechnungshof-· 
präsidenten vom 22. Mai 1969 dargelegten Bedenken da'1lals nicht 

bekannt sein konnten. 

3. Die }'rage drei lautet: 
lI a ) Wenn nein: Warum wurde eine solche Überprüfung 

. unterlassen'? 

b) Wenn ja: Wie lautet das Ergebnis dieser über­
prüfungen?1I 

Zu a): Aus der Antwort zu Frage 1 geht hervor, daß 
sich die Bundesr0gierung sehr wohl Gedanken über die verfassungs­
rechtliche Zulässigkeit der Heranziehung des Rechnungshofes ge­

macht hat. 

.. 

\ 

Zu' b): Aus der Antwort zu .B'rage 1 ergibt sich auch, daß' .. 

das Ergebnis der Prüfung durch die Bundesregierung ein anderes 
gewesen ist als das, das der Präsident des Rechnungshofes in 

seinem Schreiben vom. 22.IvIai 1969 dem Nationalrat gegenüber ver­

tritt. Hier stand eben - wie manchmal - eine Rechtsauffassung 
gegen die andere; sicherlich' sind beide Rechtsauffassungen mit 
guten Gründen vertretbar. 

tII. 

Die Darstellung sowohl der Sachlage als auch des von 

der BundGsregierung vertretenen Rechtsstandpunktes zeigt deut­

lich, daß der Bundesregierung 

1. nur daran gelegen war, dem Rechnungshof Funktionen, die 
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er teils auf Grund der 6 bis 9 des geltenden 
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